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  BODENAUSHUB - 
  ÜBERNAHME-PREISLISTE
  gültig ab 1. Jänner 2025

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Do von 07.00 bis 16.30 Uhr, Fr von 07.00 bis 12.00 Uhr

(ACHTUNG: Aus Witterungsgründen kann es zu abweichenden Öffnungszeiten kommen!)

 WERK Trindorf, Tel.: 0732/65 87 29-0

Abfallbezeichnung Spezifizierung Schlüsselnummer €/t

Bodenaushubmaterial, nicht verunreinigt Klasse A1 SN 31411/Sp 30 4,80
Bodenaushubmaterial, nicht verunreinigt Klasse A2 SN 31411/Sp 31 4,80
Bodenaushubmaterial, nicht verunreinigt Klasse A2G SN 31411/Sp 32 4,80
Bodenaushubmaterial, nicht verunreinigt Kleinmengenregelung < 2.000 t SN 31411/Sp 45 6,40

Dokumentationsgebühr EDM gem. Abfallbilanzverordnung pro Anlieferung 2,00

 WERK Weißkirchen, Tel.: 0732/65 87 29-0

Abfallbezeichnung Spezifizierung Schlüsselnummer €/t

Bodenaushubmaterial, nicht verunreinigt Klasse A2G SN 31411/Sp 32 4,80

Dokumentationsgebühr EDM gem. Abfallbilanzverordnung pro Anlieferung 2,00

ÜBERNAHMEBEDINGUNGEN

  Für die Übernahme von Bodenaushubmaterial gelten folgende Bedingungen:

 * Mindestens 2 Werktage vor der ersten Anlieferung ist die Abfallinformation bzw. der Beurteilungsnachweis gemäß Deponieverordnung (DVO 2008)
   per Mail an bodenaushub@wibau.at zu übermitteln. Für die Richtigkeit aller Angaben in der Abfallinformation bzw. im Beurteilungsnachweis haftet
   der übergebende Abfallbesitzer bzw. der Auftraggeber alleine und hat die WIBAU Kies und Beton GmbH (im Folgenden kurz "WIBAU") bei Zuwider-
   handeln für alle daraus resultierenden Folgen und Schäden schad- und klaglos zu halten.

 * Ohne Vorliegen einer Abfallinformation bzw. des Beurteilungsnachweises, ist die Abfallannahme nicht möglich!

 * Es darf nur Bodenaushubmaterial übergeben werden. Das Ablagern von Bauschutt/Baurestmassen ist verboten. Zuwiderhandeln wird
   rechtlich verfolgt!

 * WIBAU hat das Recht, ohne Angabe von Gründen, nicht ausdrücklich vereinbarte Anlieferungen zurückzuweisen. Dieses Recht besteht
   auch dann, wenn die qualitative Deklaration zweifelhaft erscheint. Im Falle einer Ablehnung der Übernahme stehen weder dem Auftrag-
   geber noch dem Transporteur Ansprüche gegenüber WIBAU zu.

 * Die Abladung des Materials darf erst nach vorangegangener Eingangskontrolle durch das WIBAU-Deponiepersonal erfolgen.

 * Die Abrechnung der Anlieferungen erfolgt pro Fahrzeug mit folgenden Tonnagen:

   Absetzkippermulde 6 t
   2-Achs-Kipper LKW  6 t
   3-Achs-Kran LKW 10 t
   3-Achs-Kipper LKW 14 t
   4-Achs-Kipper LKW 20 t
   5-Achs-Kipper LKW 25 t

 * Den Anordnungen des WIBAU-Deponiepersonals ist ausnahmslos Folge zu leisten.

Es gelten ausschließlich die oben angeführten Übernahmebedingungen.

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Preise exkl. MwSt., gültig ab 1. Jänner 2025
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